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Christian Brügger zu den Begriffen in der ehemaligen Sowjetunion

Was heisst dort Souveränität?

Welcher Art sind die Nachfolgegebilde auf
dem Territorium der ehemaligen Sowjetunion,
zum Beispiel die beabsichtigte «Union souveräner

Staaten» (USS)? Noch herrscht ein
Provisorium, bei welchem die Beteiligten weder
über ihren erwünschten noch über ihren
tatsächlichen Status wirklich Bescheid wissen.

Zur Ungewissheit nach innen wie nach aussen

gehört eine vorbelastete Semantik der
Beliebigkeit. Begriffe wie Unabhängigkeit
oder Souveränität, die bei uns eine Hauptsache

an inhaltlicher Selbstverständlichkeit
haben, sind durch eine lange sowjetspezifische

Vorgeschichte völlig verbogen worden.
Heute sucht man sie auf vielfältige Weise zu
begradigen, aber fast jeder tut es auf eigene
Faust, und von einer allgemeinverbindlichen
Terminologie ist man weit entfernt.

Die Ausnahme bilden die drei baltischen
Staaten. Sie haben die politische Unabhängigkeit

in unserm Sinn beansprucht und
erhalten. In dieser eindeutigen Eigenschaft
sind sie sowohl vom Staatsrat der Union,
dem einstweiligen Rechtsnachfolger der
bisherigen Sowjetführung, als auch vom Ausland

anerkannt worden.

Die einzige offene Frage hier betrifft die
Wirtschaftsbeziehungen. Estland und Lettland

behalten sich eine Wirtschaftsunion mit
dem vor, was aus der UdSSR geworden sein
wird, während Litauen bis auf weiteres nur
bilaterale Beziehungen mit Russland und
den andern Republiken pflegt. Die Vorarbeit
hiezu ist übrigens schon vor gut einem Jahr
getätigt worden. Die Russische Föderation
schloss sich 1990 dem sowjetisch verhängten
Embargo gegen Litauen nicht an und vereinbarte

Zusammenarbeit.

Unabhängigkeit minus

Den gleichen inhaltlichen Anspruch auf
Unabhängigkeit wie die Balten erheben
Georgien und Moldawien. Aber bis jetzt
sind sie darauf sitzengeblieben, wenn man
davon absieht, dass Moldawien von Rumänien

anerkannt wird, eine Vorbereitung auch
zu einer gelegentlichen Wiedervereinigung.
Armenien will sich seine Unabhängigkeitserklärung

durch eine Volksabstimmung bestätigen

lassen, und die genaue Meinung wird
sich dann herausstellen. Wahrscheinlich

wird der Anspruch verwässert. Einen schieren

Alleingang kann sich das Land wegen
des feindlichen Aserbaidschan nicht leisten,
und auch für die von Karabach einseitig
verkündete Autonomie genügt der blosse
Schutz durch Armenien nicht.

Die andern Republiken, die ihre Unabhängigkeit

erklärt haben oder es demnächst tun
werden, wissen noch nicht, wieviel davon
sie haben wollen. Sie schaffen sich vorsorglich

eine schon fast modisch anmutende
Verhandlungsbasis und reservieren sich die
Konsequenzen. Aserbaidschan liefert das
klassische Beispiel einer früheren
Parteiführung, die national vorprellt, um an der
Macht zu bleiben; hier und nicht im Fall
von Russland ist der Vergleich zu Serbien
angebracht.

So oder anders ist in diesen Fällen an eine
Unabhängigkeit im Rahmen einer wie
immer erneuerten Union zu denken. Was die
slawischen Stammländer Russland, Ukraine
und Weissrussland angeht, wäre ihr
Verzicht auf jegliche Gemeinschaft sozusagen
geschichts- und naturwidrig. Sie bilden eine
vorgegebene Familie, die der Umgebung
auch Familienanschluss je nach Vereinbarung

anbieten kann.

Souveränität plus

Auf jeden Fall verstehen alle noch nicht
ausgetretenen Republiken sich und einander als
souverän. Aber was heisst das nun wieder?

Mit dem Begriff der Souveränität hat die
frühere Sowjetunion genau so gespielt wie
etwa mit dem Begriff der Demokratie. Alle
15 Sowjetrepubliken waren laut Verfassung
souverän. Sie hatten zum Beispiel alle ihre
eigenen Aussenministerien, und zwei
Republiken, die Ukraine und Weissrussland, hatten

auch eine eigene UNO-Vertretung,
wiewohl sie gleichzeitig noch durch die
gesamtsowjetische UNO-Vertretung erfasst
wurden. Indessen spielte dieser Widersinn so
wenig eine Rolle wie sonstige nominelle
Tatbestände, weil die Souveränitätsrechte ohnehin

gelogen waren.

In was für Fiktiven Kategorien man sich
bewegte, zeigt der folgende Fall: Die
Sowjetverfassung gewährte allen Sowjetrepubliken
das Sezessionsrecht, aber die 15 Strafgesetzbücher

(alle inhaltsgleich und nur dem Spiel
zuliebe separat) sahen für einen Anschlag
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So zeichnet «Iswestija» vom 6. September die beabsichtigte « Union souveräner Staaten» (USS) IC
mit den einstweilen sicheren fünfAbgängen. IU



Souveränität
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auf die territoriale Souveränität der UdSSR
als Höchststrafe den Tod vor. Mit andern
Worten: Wer ein verfassungsmässig garantiertes

Recht verwirklichen wollte, konnte
dafür hingerichtet werden.

Heute verhält es sich mit dem Souveränitätsanspruch

wahrhaftig anders. In seiner historisch

letzten Session definierte der Volksde-
putiertenkongress die Souveränität so, dass

jedem Mitglied der kommendem «Union
souveräner Staaten» das Recht zustehe, selber

zu bestimmen, welche Unionsgesetze auf
seinem Territorium gültig sein sollten und
welche nicht.

Angesichts einer solchen Beliebigkeit hat
man sich zu Recht die Frage gestellt, wo
denn die Grenze zwischen Souveränität und
Unabhängigkeit sei. Zu Unrecht bloss hat
man die Frage als Novum der Nachputsch-
zeit verstanden. Tatsächlich besteht sie seit
November 1988, als Estland im Präzedenzfall

seine Souveränität mit genau diesem
ausdrücklichen Anspruch erklärte: Landesrecht

geht vor Unionsrecht. Der Kreml

nannte das ungültig, aber trotzdem erliessen
sämtliche Republiken einschliesslich Russland

bis Ende 1990 analoge Souveränitätserklärungen.

Fallweise handelten sie auch
danach und fallweise nicht, aber in diesem
Sinn war die Sowjetunion schon damals eine
staatliche Einheit ohne eigenes Territorium.

Was sie dafür noch hatte, waren zentrale
Institutionen wie Parteiapparat, Sicherheitsdienst,

Innenministerium und Armee. Indessen

gab es auch in diesen Belangen schon
formelle Einbrüche und eine allgemeine
Erosion der Macht, was am 21. August 1991

schlagartig sichtbar wurde.

Die Verschiebbarkeit der Sinngebung war
schon beim sogenannten Unionsreferendum
vom März 1991 sichtbar geworden. Im Rahmen

der einen und selben (konsultativen)
Volksabstimmung befand man in 14
Republiken über die Wünschbarkeit einer «Föderation

von gleichberechtigten souveränen
Republiken», während sich die Kasachen
zur Frage einer «Föderation gleichberechtigter

unabhängiger Staaten» äusserten. Und
kein Wahlbüro kam darauf, dass man hier
Äpfel und Birnen addierte.

Wenn das schon möglich war, als die
Sowjetmacht noch existierte, ist der
Interpretationsfreiheit heute erst recht keine
Grenze gesetzt. Der Souveränitätsbegriff
reicht von der Zuständigkeit für innere
Angelegenheiten bis zur Unabhängigkeit in
unserm Sinn, und zum Ausgleich kann die
dortige Unabhängigkeitsauffassung auch
weniger bedeuten als hier. Die «Union
souveräner Staaten» ist für ein noch ungeborenes

Kind ein Name, den man als Hans oder
Heiri verstehen kann.
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